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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport über die Förderung von 

Weiterbildungsveranstaltungen zur Unterstützung 
der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration 

von Flüchtlingen

vom 8. Juli 2020
Gz.: 26.1-60039

1. Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen

 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
des § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 der LHO (VV/VG-LHO) 
Zuwendungen zur Förderung von Weiterbildungsveran-
staltungen zur Unterstützung der sprachlichen und ge-
sellschaftlichen Integration von Flüchtlingen.

 Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Über 
die Förderung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden:

2.1 Einführende Kurse zum Erlernen der deutschen Sprache 
mit dem Ziel der Alphabetisierung in der Zweitsprache 
Deutsch.

2.2 nicht kursförmige Sprachlernangebote mit dem Ziel der 
Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch (Lerncafé 
oder Lernwerkstatt).

2.3 Einführende Kurse zum Erwerb interkultureller Kompe-
tenzen.

2.4 Weiterbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche, die 
Alphabetisierungs- und Sprachangebote für Flüchtlinge 
durchführen.

2.5 Weiterbildungsveranstaltungen für haupt-, neben- und 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wei-
terbildung zu Fragen der Integration und Zusammenar-
beit bei der Durchführung von Alphabetisierungs- und 
Sprachkursen.

Maßnahmen nach Nummer 2.1 bis Nummer 2.5 sind innerhalb 
eines Haushaltsjahres durchzuführen.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungsempfänger für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.1 bis Nummer 2.5 sind Landkreise, kreisfreie 

Städte sowie Einrichtungen der Weiterbildung und Lan-
desorganisationen der Weiterbildung, die nach dem Bran-
denburgischen Weiterbildungsgesetz anerkannt sind.

3.2 Die Weiterleitung der Mittel an Mitgliedsorganisationen 
mit Sitz im Land Brandenburg durch Landesorganisatio-
nen, die nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsge-
setz anerkannt sind, ist für einzelne Vorhaben auf Antrag 
möglich.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Voraussetzung für die Förderung von Kursen gemäß 
Nummer 2.1 ist der Nachweis der fachlich einschlä-
gigen Qualifikation der Kursleitungen. Das Lehrwerk 
und die Lektionen, auf deren Grundlage der Alphabeti-
sierungskurs durchgeführt wird, sind bei Antragstellung 
zu benennen. Die Veranstaltungsplanung ist darzulegen. 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sind Flüchtlinge, 
die das 16. Lebensjahr vollendet haben und die im Land 
Brandenburg leben.

 Die Kurse bereiten auf die Teilnahme an umfangreiche-
ren Sprachkursen, insbesondere an Integrationskursen, 
vor.

4.2 Voraussetzung für die Förderung von nicht kursförmi-
gen Lernangeboten gemäß Nummer 2.2 ist die Vorlage 
eines Konzepts, der Terminplanung und der Nachweis 
der fachlich einschlägigen Qualifikation der Leitung des 
Lernangebots.

 Die nichtkursförmigen Lernangebote ergänzen Kurse 
gemäß Nr. 2.1 oder andere umfangreichere Sprach- oder 
Alphabetisierungskurse (wie etwa Integrationskurse). Die 
Teilnahme an den Lernangeboten kann einen Kursbesuch 
vorbereiten, begleiten oder darauf folgen. Es ist nachzu-
weisen, dass der Zuwendungsempfänger etablierter An-
bieter solcher Kurse ist oder mit einem etablierten Anbie-
ter solcher Kurse kooperiert. Ein Anbieter gilt in der Regel 
als etabliert, wenn er jährlich solche Kurse im Umfang von 
mindestens 500 Unterrichtsstunden durchführt.

 Die Lernangebote richten sich an Flüchtlinge, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben und die im Land Bran-
denburg leben.

4.3 Voraussetzung für die Förderung von Kursen gemäß 
Nummer 2.3 ist die Vorlage eines Konzepts, der Veran-
staltungsplanung und der Nachweis der fachlich einschlä-
gigen Qualifikation der Kursleitungen. In den Kursen 
sollen sich Personen mit als auch ohne Fluchterfahrung 
begegnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und die 
im Land Brandenburg leben. Jeder Kurs beinhaltet eine 
gemeinsame Teilnahme beider Zielgruppen, mindestens 
ein Drittel der Teilnehmenden sollen Flüchtlinge sein.

 Die Kurse gemäß Nummer 2.3 behandeln insbesondere 
die folgenden Bereiche:

- interkulturelles Wissen wie landesspezifisches Wissen, 
kulturspezifisches Wissen (im Vergleich zwischen 
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dem Land Brandenburg und insbesondere den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge)

- interkulturelle Fähigkeiten wie Selbst- und Fremdre-
flexion in Bezug auf Interkulturalität, Empathiefähig-
keit, Akzeptanz unvertrauter Denk- und Verhaltens-
weisen

- interkulturelle Handlungskompetenzen wie Kommu-
nikation, Strategien zum Umgang mit Kulturschock 
und Konfliktbewältigung.

4.4 Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen ge-
mäß Nummer 2.4 ist die Vorlage eines Konzepts, der 
Veranstaltungsplanung und der Nachweis der fachlich 
einschlägigen Qualifikation der Kursleitungen. Die Wei-
terbildungsveranstaltungen richten sich an Menschen, 
die im Land Brandenburg ehrenamtlich tätig sind oder 
tätig werden wollen.

 Die Fortbildungen behandeln insbesondere die folgenden 
Themen:

- Grundlagen der Bildungsarbeit mit Flüchtlingen
- fachliche, didaktische und methodische Grundlagen 

der Alphabetisierung und Sprachvermittlung
- Moderation von Lerngruppen
- Einführung in Lehr- und Lernmaterialien
- interkulturelle Kompetenz in Bildungsprozessen

4.5 Voraussetzung für die Förderung von Weiterbildungsver-
anstaltungen gemäß Nummer 2.5 ist die Vorlage eines 
Konzeptes, der Veranstaltungsplanung und der Nachweis 
der fachlich einschlägigen Qualifikation der Kursleitun-
gen. Die Weiterbildungen richten sich an Menschen, die 
im Land Brandenburg leben oder arbeiten.

 Gefördert werden insbesondere Weiterbildungsveranstal-
tungen zu Themen

- der Integration von Flüchtlingen durch Alphabetisie-
rung, Sprach- und Kompetenzerwerb

- der Zusammenarbeit zwischen Haupt-, Neben- und 
Ehrenamtlichen

- der interkulturellen Kompetenz

4.6 Die fachliche Qualifikation der Kursleitungen und der 
Leitenden von nicht kursförmigen Lernangeboten wird 
insbesondere durch einschlägige Hochschul- und Be-
rufsabschlüsse, einschlägige Fortbildungen sowie ein-
schlägige Lehrerfahrung dargelegt. Dabei ist sowohl die 
pädagogische als auch jeweilige fachliche Qualifikation 
nachzuweisen.

4.7 Die Teilnahme an Maßnahmen gemäß Nummer 2.1 bis 2.5 
ist kostenfrei anzubieten. Die Lernmittel sind den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen.

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2  Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss/Zuweisung

5.4 Höhe der Zuwendung, Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.1 beträgt bei einem Umfang von 100 Unterrichts-
stunden à 45 Minuten 4.000 Euro (Höchstumfang). Wer-
den weniger als 100 Unterrichtsstunden durchgeführt, 
reduziert sich die Förderung entsprechend. Die Teilneh-
merzahl je Kurs und Unterrichtsstunde beträgt mindes-
tens fünf Personen. Der Nachweis über die durchgeführ-
ten Stunden wird durch die Vorlage der Teilnehmerlisten 
erbracht.

5.4.2 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.2 beträgt bei einem Umfang von 100 Einheiten à 
45 Minuten 4.000 Euro (Höchstumfang). Werden we-
niger als 100 Einheiten durchgeführt, reduziert sich die 
Förderung entsprechend. Die Teilnehmerzahl je Einheit 
beträgt im Durchschnitt mindestens 3 Personen. Der 
Nachweis über die durchgeführten Einheiten wird durch 
die Vorlage der Anwesenheitslisten erbracht.

5.4.3 Die Höhe der Zuwendung für eine Maßnahme gemäß 
Nummer 2.3 beträgt bei einem Umfang von 30 Unter-
richtsstunden à 45 Minuten 1.275 Euro (Höchstumfang).

 Werden weniger als 30 Unterrichtsstunden durchgeführt, 
reduziert sich die Förderung entsprechend. Veranstaltun-
gen mit weniger als 10 Unterrichtsstunden werden nicht 
gefördert. Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens 10 Per-
sonen. Der Nachweis über die durchgeführten Stunden 
wird durch die Vorlage der Teilnehmerlisten erbracht.

5.4.4 Die Höhe der Zuwendung für eine Maßnahme gemäß 
Nummer 2.4 beträgt bei einem Umfang von 16 Unter-
richtsstunden à 45 Minuten 1.350 Euro (Höchstumfang). 
Über den Festbetrag hinaus können Reisekosten für Re-
ferenten beantragt werden. Diese Kosten sind im An-
tragsverfahren gesondert auszuweisen. Werden weniger 
als 16 Unterrichtsstunden durchgeführt, reduziert sich 
die Förderung entsprechend. Veranstaltungen mit weni-
ger als acht Unterrichtsstunden werden nicht gefördert. 
Die Teilnehmerzahl beträgt mindestens sechs Personen. 
Der Nachweis über die durchgeführten Stunden wird 
durch die Vorlage der Teilnehmerlisten erbracht.

5.4.5 Die Höhe der Zuwendung für Maßnahmen gemäß Num-
mer 2.5 beträgt pro Veranstaltungstag bei 8 Unterrichts-
stunden à 45 Minuten 675 Euro. Je Maßnahme werden 
höchstens 40 Unterrichtsstunden gefördert. Über den 
Festbetrag hinaus können Reisekosten für Referenten be-
antragt werden. Diese Kosten sind im Antragsverfahren 
gesondert auszuweisen. Die Mindestteilnehmerzahl je 
Veranstaltung beträgt 10. Der Nachweis über die durch-
geführten Stunden wird durch die Vorlage der Teilneh-
merlisten erbracht.

5.5 In den Festbeträgen gemäß 5.4 sind die Ausgaben für Ho-
norare, Verwaltung, Miete und Lehr- und Lernmittel pau-
schal enthalten. Die Ausgaben für die Verwaltung dürfen 
8 % der Ausgaben für Honorare nicht überschreiten.
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6. Verfahren

6.1 Anträge auf Projektförderung sind beim Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport spätestens vier Wochen vor 
Beginn der Maßnahme unter Verwendung der Antrags-
formulare (veröffentlicht unter https://mbjs.brandenburg.
de/media_fast/6288/zuwendungsantrag20161213.docx) 
zu stellen. 

6.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 LHO. Für die Weiterleitung 
von Mitteln gemäß Nummer 3 gelten die Bestimmungen 
der Nr. 12 der VV zu § 44 LHO.

6.3 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche 
Maßnahmen bewilligt werden, die noch nicht begonnen 
haben (Nummer 1.3 der VV zu § 44 LHO). Vorbereitun-
gen (z. B. Werbung und Teilnehmerakquise) gelten nicht 
als Maßnahmebeginn. 

6.4 Der Verwendungsnachweis, sofern im Zuwendungsbe-
scheid nicht anders festgelegt, besteht aus einem Sach-
bericht, einem zahlenmäßigen Nachweis und einem 
Nachweis über die Anzahl der durchgeführten Unter-
richtsstunden oder Angebotszeiten bei 2.2 und den Ori-
ginal-Teilnehmerlisten. Für Projektförderungen gelten 
die Bestimmungen der Nummern 10 und 11 der VV zu 
§ 44 LHO und in den ANBest-P Nummer 6 und 7 bzw. 
ANBest-G Nummer 7 und 8. 

6.5 Die Veranstaltungen und Lernangebote gemäß Num-
mer 2.1 bis Nummer 2.5 sind öffentlich zugänglich zu 
machen und zu bewerben. Nachweise für die Bewerbung 
der Kurse, Lernangebote und Veranstaltungen sind mit 
der ersten Mittelanforderung einzureichen.

7. Inkrafttreten und Außerkrafttreten

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2020 
in Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Potsdam, den  8. Juli 2020

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
 des Landes Brandenburg

Britta Ernst

Zweite Verwaltungsvorschriften
 zur Änderung der VV-Unterrichtsorganisation 

Vom 6. Juli 2020
Gz.: 11.8 - 52201

Aufgrund der §§ 103 und 109 des Brandenburgischen Schul- 
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 
2002 (GVBl. I S. 78), die durch Artikel 1 Nummer 68 des Ge-
setzes vom 8. Januar 2007 (GVBl. I S. 2) und durch Artikel 7 
Nummer 20 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I Nr. 5) 
geändert worden sind, bestimmt die Ministerin für Bildung, Ju-
gend und Sport:

1 – Änderung der VV-Unterrichtsorganisation

Die VV-Unterrichtsorganisation vom 26. Juli 2017 (Abl. MBJS 
S. 302), geändert durch Verwaltungsvorschriften vom 11. Okto-
ber 2018 (Abl. MBJS S. 364), werden wie folgt geändert:

Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

 „13 - Übergangsregelungen zum
 Beschluss 7/261-B des Landtages Brandenburg 

(Schulmoratorium)

 (1) Zur Umsetzung des Beschlusses 7/261-B des Land-
tages Brandenburg sind in den Schuljahren 2020/2021, 
2021/2022 und 2022/2023 auch dann Klassen zu bilden, 
wenn der untere Wert der Bandbreite gemäß Anlage 1 un-
terschritten wird und die Ausnahmeregelungen dieser Ver-
waltungsvorschriften nicht erfüllt sind. Satz 1 gilt nicht für 
Schulen, in denen im Schuljahr 2019/2020 in mehr als einer 
Jahrgangsstufe bereits keine Klassen eingerichtet wurden.

 (2) Gemäß § 103 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes müssen Schulen mindestens zweizügig or- 
ganisiert sein. Unter Berücksichtigung des Beschlus-
ses 7/261-B wird für die in Absatz 1 definierte Übergangs-
zeit für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 
eine Zweizügigkeit angenommen, wenn in mindestens zwei 
der Jahrgangsstufen 7 bis 10 jeweils zwei Klassen gebildet 
werden. Das staatliche Schulamt entscheidet, in welcher 
der Jahrgangsstufen zwei Klassen gebildet werden. Dabei 
können bestehende Klassen in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 
geteilt oder zusammengelegt werden.

 (3) Das für Schule zuständige Ministerium kann abwei-
chend von Absatz 1 festlegen, dass keine Klassen gebildet 
werden, wenn aufgrund der Anmeldezahlen die Bildung 
von Klassen nicht vertretbar ist. Der für Schule zuständige 
Ausschuss des Landtages wird in diesen Fällen informiert.

 (4) Die Entscheidung des Schulträgers über die Auflösung 
der Schule gemäß § 105 Absatz 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes bleibt hiervon unberührt.“



 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 24 vom 13. Juli 2020 259

2 – Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2020 in 
Kraft. 

Potsdam, den 6. Juli 2020

Die Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst
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